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INFORMATIONEN ÜBER DIE NICHT VERÖFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN

Urteil des Gerichts (Neunte Kammer) vom 12. März 2014 – El Corte Inglés/HABM – 
Technisynthese (BTS)

(Rechtssache T-592/10)

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke BTS — 
Ältere Gemeinschafts- und nationale Bildmarken TBS — Relatives Eintragungshindernis — 

Verwechslungsgefahr — Ähnlichkeit der Zeichen — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 
(EG) Nr. 207/2009“

1. Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfahren — Klage beim Unionsrichter — Befugnisse des 
Gerichts — Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern erlassenen 
Entscheidungen — Berücksichtigung nicht zuvor bei den Stellen des Amtes vorgetragener 
rechtlicher und tatsächlicher Umstände durch das Gericht — Ausschluss (Verordnung 
Nr. 207/2009 des Rates, Art. 65) (vgl. Rn. 19)

2. Gemeinschaftsmarke — Bemerkungen Dritter und Widerspruch — Prüfung des Widerspruchs — 
Nachweis der Benutzung der älteren Marke — Fehlende Geltendmachung der Rüge des 
unzureichenden Nachweises der ernsthaften Benutzung (Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, 
Art. 42 Abs. 2) (vgl. Rn. 21)

3. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — 
Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Beurteilungskriterien (Verordnung 
Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 2 Buchst. a Ziff. ii) (vgl. Rn. 33, 34)

4. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — 
Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Wortmarke BTS und Bildmarken TBS 
(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) (vgl. Rn. 36, 59, 64, 69)

5. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — 
Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Ähnlichkeit der betreffenden Marken — Beurteilungskriterien — Zusammengesetzte Marke 
(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) (vgl. Rn. 37-39)
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6. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — 
Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Ähnlichkeit der betreffenden Marken — Möglichkeit einer Ähnlichkeit zwischen einer Bild- und 
einer Wortmarke (Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) (vgl. Rn. 41)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 23. September 2010 
(Sache R 1380/2009-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Technisynthese SARL und der 
El Corte Inglés, SA

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die El Corte Inglés, SA trägt die Kosten.
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